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 Veröffentlicht am 06.04.1976

Norm

StGB §269 Abs1

Rechtssatz

Ziel des Angri3s nach Abs 1 des § 269 StGB ist, wie sich aus dem Wort "hindern" ergibt, das bedeutet, jemanden das

Ausüben einer Tätigkeit, die Verfolgung eines Vorhabens, unmöglich zu machen, die Unterlassung der Amtshandlung

gegen die sich der Widerstand richtet; ist dies dem Täter, zumindest vorerst, gelungen, so ist der im § 269 Abs 1 StGB

vorausgesetzte strafgesetzwidrige Erfolg eingetreten.
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